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Tagesordnungspunkt 

Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten: Vertretung der Stadt 
Bergisch Gladbach in der Gesellschafterversammlung der 
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH und im Aufsichtsrat 
der Betriebsgesellschaft Bergischer Löwe mbH 

Wahl- /Beschlussvorschlag: 
 
In separaten Abstimmungen: 
 
1. Gesellschafterversammlung der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH 

a) Herr Beigeordneter Ragnar Migenda (VV III) wird zum Vertreter der Stadt in der Ge-
sellschafterversammlung der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH für die 
Stadt Bergisch Gladbach bestellt. 

b) Herr Dr. Marc Höhmann (FBL 6) wird als persönlicher Stellvertreter von Herrn Ragnar 
Migenda in der Gesellschafterversammlung der NRW.Urban Kommunale Entwicklung 
GmbH für die Stadt Bergisch Gladbach bestellt. 
 

2. Aufsichtsrats der Betriebsgesellschaft Bergischer Löwe mbH 
[Der Vorschlag der Verwaltung, wer als neues stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrats 
der Betriebsgesellschaft Bergischer Löwe mbH bestellt werden soll, wird aus Gründen der 
Fristwahrung zur Sitzung nachgereicht, da eine verwaltungsinterne Abstimmung in der 

Verwaltungskonferenz erst nach Vorlageneingangsschluss erfolgen kann.] 



   

 

Kurzzusammenfassung: 
 
Kurzbegründung: 
 
entbehrlich 
 
Risikobewertung: 
 
entbehrlich 
 
 

Auswirkungsübersicht Klimarelevanz: 
 

keine Klimarelevanz: 
 

positive Klimarelevanz: 
 

negative Klimarelevanz: 
 

X 
 

  

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
entbehrlich 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 keine Auswir-
kungen: 

Mehrerträge: 
 

Mehraufwendungen: 

  lfd. Jahr Folgejahre lfd. Jahr Folgejahre 

konsumtiv: X     

investiv: X     

planmäßig: X     

außerplanmäßig: X     

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
entbehrlich 
 
 

Personelle Auswirkungen: 
 

 keine Auswir-
kungen: 

Einsparungen: 
 

Einstellungen: 
 

planmäßig X   

außerplanmäßig: X   

kurzfristig: X   

mittelfristig: X   

langfristig: X   

 
Weitere notwendige Erläuterungen: 
 
entbehrlich 



   

 

 

Sachdarstellung/Begründung: 
 
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH 
 
Mit Hilfe der kommunalen Entwicklungsgesellschaft von NRW.Urban sollen Projekte der 
kommunalen Gesellschafter zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung vor Ort 
verwirklicht werden. Der Rat der Stadt Bergisch Gladbach hat in seiner vergangenen Sitzung 
am 28.03.2023 einstimmig den Beschluss zum Beitritt der Stadt Bergisch Gladbach als Ge-
sellschafterin zur „NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH“ mit einem Gesellschaftsan-
teil von 1.000 EUR (Geschäftsanteil von 0,33 Prozent) gefasst. Ein Vertreter der Stadt Ber-
gisch Gladbach für die Gesellschafterversammlung muss benannt werden. 
 
Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, Herrn Beigeordneten Ragnar Migenda (VV III) zum Ver-
treter der Stadt Bergisch Gladbach in der Gesellschafterversammlung der NRW.Urban 
Kommunale Entwicklung GmbH und als seinen persönlichen Stellvertreter Herr Dr. Marc 
Höhmann (FBL 6) zu bestellen. 
 
Betriebsgesellschaft Bergischer Löwe mbH 
 
In der konstituierenden Sitzung des Rates am 10.11.2020 sind die Vertretungen der Stadt 
Bergisch Gladbach in den Organen/Gremien von Mitgliedschaften und Unternehmen gewählt 
worden.  
 
Die Stadt Bergisch Gladbach entsendet auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages drei Mit-
glieder in den Aufsichtsrat. Die/Der Hauptgemeindebeamte ist geborenes Mitglied, die bei-
den weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates werden vom Rat gewählt. 
 
In der konstituierenden Sitzung wurde Herr Detlef Rockenberg (ehemaliger FBL 4) als stell-
vertretendes Mitglied des Aufsichtsrats der Betriebsgesellschaft Bergischer Löwe mbH be-
stellt, der jedoch nun in den Ruhestand gegangen ist. 
Der Vorschlag der Verwaltung, wer als neues stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrats 
bestellt werden soll, wird zur Sitzung nachgereicht, da eine verwaltungsinterne Abstimmung 
in der Verwaltungskonferenz erst nach Vorlageneingangsschluss erfolgen kann. 
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